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COVID-19: Hinweise zu unseren Schutzmassnahmen 
 
Wir freuen uns sehr, Sie in unserem Haus empfangen zu dürfen. Um sich und andere zu 
schützen, bitten wir Sie, die Sicherheitsanweisungen des BAG und vor Ort zu befolgen. 
 
Bitte tragen Sie eine Schutzmaske in unseren Räumlichkeiten und halten Sie sich stets an 
die Sicherheitshinweise COVID-19. 
 
Gemäss den Vorgaben des Bundesamtes für Gesundheit werden Ihre Kontaktdaten 
aufgenommen, bei Veranstaltungen und Führungen werden diese im Rahmen Ihrer 
Voranmeldung erfasst und beim Einlass kontrolliert, bei Ausstellungsbesuchen während 
den regulären Öffnungszeiten nehmen wir diese direkt beim Einlass auf. Nach Ablauf von 14 
Tagen werden Ihre Kontaktdaten wieder gelöscht. 
 
Die Teilnehmer*innen-Zahl bei sämtlichen Veranstaltungen ist beschränkt, und es ist mit 
Wartezeiten zu rechnen.  
 
Bitte halten Sie mindestens 1.5 Meter Abstand zu anderen Menschen. Desinfektionsmittel 
stehen in unseren Räumlichkeiten zur Verfügung, Schutzmasken können an der Kasse 
bezogen werden. 
 
Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und freuen uns auf Ihren Besuch! 
 
 
Sicherheitshinweise COVID-19  

 
Um sich und andere zu schützen, bitten wir Sie, die Sicherheitsanweisungen des 
Bundesamtes für Gesundheit und vor Ort zu befolgen. 
 
Die wichtigsten Regeln des BAG in Kürze: 
 

§ Wenn Sie Krankheitssymptome haben, bleiben Sie bitte zuhause. 
§ Halten Sie mindestens 1.5 Meter Abstand zu anderen Menschen. 
§ Tragen Sie eine Maske in öffentlichen Räumlichkeiten. 
§ Waschen Sie sich regelmässig die Hände gründlich mit Seife. 
§ Halten Sie beim Husten und Niesen die Armbeuge vor Mund und Nase. 
§ Entsorgen Sie gebrauchte Papiertaschentücher, Masken etc. sicher. 
§ Die Teilnahme an Veranstaltungen erfordert die Angabe Ihrer Kontaktdaten (Vorname, 

Name, Telefon, Postleitzahl ihres Wohnortes), um allfällige Infektionsketten nachverfolgen 
zu können. 

§ Der kantonsärztliche Dienst kann die Kontaktdaten einfordern, wenn er dies für notwendig 
erachtet. Ihre Daten werden nach 14 Tagen vollständig vernichtet. 

 
Vielen Dank für Ihre Mithilfe. 


